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Management

Vorderer Überhang im Visier Wo drückt dem Praktiker
—7 der Schuh?

Der maximal zulässige vordere Überhang von 4m ist mit laufend grösser und schwerer werdenden Traktoren
und Geräten kaum mehr einzuhalten. Bild: bul

»Bereich «Weiterbildung
und Beratung» des

SVLT-Zentralsekretariats

In Sachen vorderer Überhang von Frontanbaugeräten an
Traktoren hinkt das Gesetz gewaltig hinter der Realität des

landwirtschaftlichen Mechanisierungsgrades her.

Leidtragende sind Landwirte, die bei Strassenfahrten oft
illegal unterwegs sind.

Urs Rentsch * / Dominik Senn

Traktoren und Anbaugeräte werden
immer grösser, schwerer und leistungsfähiger.

Dieser Trend zu grösseren
Maschinen in der Schweizer Landwirtschaft
führt dazu, dass Frontanbaugeräte schnell

einmal den maximal zulässigen vorderen

Überhang von vier Metern
überschreiten, gerade bei den lang gebauten
Sechszylindermodellen. Die Landwirte
sind zunehmend illegal unterwegs. Es

erstaunt nicht, dass sie sich immer wieder
mit diesem Problem an den Schweizerischen

Verband für Landtechnik (SVLT)

wenden. Denn wie sollte man mit einem

neueren Sechszylindertraktor und einem
Frontmähwerk legal unterwegs sein können,

wenn die Traktormasse ab Steuerrad

bis und mit Fronthydraulik über 3 m

betragen und ein kurzes Mähwerk selbst

über 1 m misst?

In diesem Beitrag bewusst nicht
erwähnt sind damit verbundene Probleme

zu hoher Gesamt- und einzelner
Achslasten.

Was sagt das Gesetz?
«Vorübergehend angebrachte, erforderliche

Zusatzgeräte an landwirtschaftlichen
Motorfahrzeugen sowie an gewerblichen
Traktoren auf landwirtschaftlichen Fahrten

dürfen höchstens 4,00 m vor die

Mitte der Lenkvorrichtung reichen»; so

lautet der Art. 164 Abs. 1 der Verordnung
über die technischen Anforderungen an

Strassenfahrzeuge (VTS). Reicht zudem
das Anbaugerät ab Mitte Lenkrad mehr
als 3 m nach vorne, ist auf dem
Frontanbaugerät möglichst weit vorne ein Weit-

winkel-Seitenblickspiegel zu montieren,
um auch an unübersichtlichen Stellen
sicher einmünden zu können (ausgenommen

sind Fahrzeuge mit Schneeräumgeräten).

Die Spiegelfläche muss mindestens
300cm3 pro Spiegel aufweisen.

Gesetzlichen Rahmen sprengen
Diese Gesetzeslage und gängige Praxis

lassen den Schluss zu: Falls die Entwicklung

im Traktoren- und Gerätebau weiter

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Wo drückt sie der
Schuh? Welchen Fiauptproblemen sehen

sie sich in der Praxis ausgesetzt? In einer
lose erscheinenden Serie behandelt die

Schweizer Landtechnik in Zukunft solche

Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend

an den Bereich Weiterbildung und Beratung

des SVLT herangetragen werden,

beginnend mit dem aktuellen Problem

des vorderen Überhangs von Anbaugeräten

an Traktoren.

in Richtung grösser und länger geht,
muss der gesetzliche Rahmen gesprengt
werden, damit der Landwirt nicht in die

Illegalität gedrängt wird. In diese Richtung

zielen auch die gemeinsamen
Bestrebungen des SVLT und des Schweizerischen

Landmaschinen-Verbandes (SLV),

den maximal zulässigen vorderen Überhang

auf 5 m zu erweitern.

Empfehlung
Der vordere Überhang ist (nebst der

Leistung und der maximal zulässigen
Gewichte) ein wichtiges Kriterium bei einem
Traktorkauf. Um vor dem Kauf diesem

Kriterium genügend Beachtung zu schenken,

sollte der Traktor-Testbericht der ART

beigezogen werden. Darin ist die Distanz

zwischen dem Lenkrad und den Unter¬

lenkerfanghaken der

Fronthydraulik angegeben;

zu diesem Wert
kann man dann die

Länge des Anbaugeräts,

gemessen
zwischen den Bolzen für
die Unterlenker und

dem vordersten Punkt
des Geräts, addieren.
Eine Alternative ist die

Prüfung der
Einsatzmöglichkeiten gezogener

oder aufgesattelter
Geräte.
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